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ſelbe zurückkommen müſſen Amit die Unruhe des Gewiſſens, die durch
die na Gottes nach jener erſten Predigt etwa im Zuhörer hervor⸗
gerufen worden iſt, nicht erlöſche, ondern aufs neue wieder ntfacht
werde, bis die Im traurigſten Gewiſſenszuſtand befindliche (ele
das un threm Innern verborgene, totbringende iM Sakramente
der Buße, bezw In einer Generalbeicht dem Seelenarzte auf
gedeckt hat Der heilige Leonhard von Porto Maurizio, ein ebenſo
erfahrener Beichtvater Als eifriger Miſſionär, pflegte QAm Schluſſe der
Beichte, Alls EL eS für angezeigt hielt, noch die ſchlichte Frage
ſtellen: Haſt du nie QAus Schamhaftigkeit eine Sünde verſchwiegen?
Vielleicht in deiner Jugendzeit oder Kindheit? Sage Es, ich bitte dich,
ich vill dir helfen 1* und eU behauptete, habe durch dieſe rage mehr
Seelen gerettet, al bT Haare auf ſeinem Haupte 30  E

(Glaubenszweifel Ein junger Mann namens Markus,
der On einer Univerſität ſtudiert, hat mit Glaubenszweifeln kämpfen.
Um ſie 3u verſcheuchen lieſt EL Werke von katholiſchen und akatholiſchen
erfaſſern, 10 ogar olche die alle Grundlagen des Glaubens beſtreiten.
u dieſe Weiſe ommt arkus allmählich In verſchiedene Irrtümer
bezüglich des katholiſchen Glaubens, U  J.  ber die dann mit ſeinem
Freunde, der Theologie ſtudiert, ſtreitet. Es frägt ſi

Was iſt Häreſie und welche kir Strafe darauf?
2 iſt ber den vorliegenden Fall 3 ſagen?

Wie eS mit der Abſolutionsvollmacht dafür?
Zu Die Häreſie, als haeresis formalis betrachtet, iſt ern

freiwilliger, hartnäckig feſtgehaltener Irrtum Im Glauben bei dem,
welcher den Glauben angenommen hat So Lehmkuhl, Depfer uſw

Es gehört alſo dazu die ſtattgehabte Annahme des Glaubens.
Der Häretiker muß getauft oder wenigſtens Katechumene ſein Im
letzteren Falle würde EL der kirchlichen Strafe nicht verfallen; ein
innerli feſtgehaltener Irrtum eun formelles oder materielles
Dogma und die Hartnäckigkeit, das Feſthalten des Irrtums trotz
der Erkenntnis des Widerſpru gegen die Lehre der 3—— Eine be
ſtimmte Zeitdauer iſt zur Bildung dieſer Hartnäckigkeit nicht not.
wendig, ſondern nUL der bewußte Widerſpruch gegen eine als Kirchen⸗
lehre erkannte Wahrheit.

Formelle Häretiker ſind auch die, we irrigerweiſe für
definiert halten und eS nicht annehmen wollen, und ebenſo die, welche
poſitive und überlegte Glaubenszweifel unterhalten; denn beide leugnen
dadurch die Unfehlbarkeit der Kirche

Ein einfacher Irrtum Im Glauben ohne die Erkenntnis des
Widerſpruchs die Kirchenlehre iſt keine ormelle, ſondern nUUL
eine materielle Häreſie.

Die vorzüglichſte kir Aſe äber die Häreſie iſt die,
dem Papſte In beſonderer Weiſe vorbehaltene, IPS0 ACtO eintretende
Exkommunikation (Konſt POS —  6dis Pius IX.) QAmit aber dieſe
Exkommunikation eintrete, iſt notwendig: daß die Häreſie eine
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formelle ſei, 2 daß ſie nach Aughen geoffenbart oder kundgegeben ſei,
daß die offenbarende Handlung moraliſch zurechenbar ni Im

betrunkenen Zuſtand oder Schlaf eſchehe und er ſündha ſei,
daß der Häretiker den Irrtum kundgebe in der Abſicht ihn be

ennen. Zur Kundgebung gehört aber nicht, daß andere davon Kenntnis
erhalten, ſondern nUr, daß der gehegte Irrtum ur Wort, Schrift
oder Zeichen erkennbar geworden, alſo 3u Papier gebracht
worden ſei

Wie die Häretiker ſelbſt, ſo verfallen der Strafe auch die CTGE“V

dentés. receptores, fautores. defensores. Zu fautores werden
diejenigen gezählt, welche ſich von einem minister acathoheus trauen
laſſen Weitere Strafen der Häreſie ſind die Irregularität, we  e
au auf die Söhne übergeht, die Mutter, auf Söhne und Enkel,
wenn der Qter noch mn der Häreſie ebt oder darin geſtorben iſt;

die Unfähigkeit zur Erlangung eines kirchlichen Amtes oder Bene—
fiziums; der Verluſt der bereits erlangten Benefizien, dieſes jedoch
nUr, post sSententiam judicis deéclaratoriam; der Verluſt der
geiſtlichen Jurisdiktion (Ef Janſeniſten); die Beraubung des irch
lichen Begräbniſſes.

Zu Markus hat mit Glaubenszweifeln kämpfen. Er wird
von ſolchen Zweifeln geplagt. Damit hat dem Zweifel noch nicht
zugeſtimmt. Er ſucht die Zweifel 3 vertreiben. Das iſt Recht und
Pflicht Daß eL aber dazu ohne Erlaubnis wie vorausgeſetzt
ſein ſcheint Werke von Irrgläubigen lieſt nd ogar die alle
Fundamentalwahrheiten bekämpfen, das macht ihn, alls EL die nötige
Kenntnis der Sünde und Strafe beſitzt der dem Papſte peziell vor.
behaltenen Exkommunikation verfallen. (Konſt POS 18 Pius
oder Erkenntnis.
und Bücherverbot Leo Dazu fehlte aber wohl die nötige Kenntnis

Wenn Markus In der Diskuſſion mit ſeinem Freunde die ge⸗
faßten irrigen Meinungen nuLr behufs Aufklärung vorbringt, ſo iſt
das nicht die Kundgebung, we zur Zenſur erforderlich iſt Wenn

ſie aber für ſich feſt angenommen ätte, und ſie dem Freunde
gegenüber behauptete, oder dem die wahre Lehre vortragenden Freunde
widerſpricht Im Ernſt, obſchon ETL weiß, daß ELr ſich damit In Wider  2
ru mit der Kirchenlehre ſetzt ſo iſt Ormeller Häretiker und
zieht ſich die Kenntnis der Zenſur vorausgeſetzt die obenge⸗
nannten Kirchenſtrafen

Markus iſt aber bei Abſicht („Um ſie zu verſcheuchen“)
Iun die irrigen Meinungen hineingekommen; und auch ſein Diskutieren
ſpricht dafür, daß eLr noch Ucht nicht on die Irrtümer den ſeinigen
gemacht hat So ange aber jemand nach Aufklärung ſucht und bereit
ſt, gegebenen Falles ſein Urteil berichtigen und ſich der Kirche
3 unterwerfen, iſt noch kein formeller Häretiker, wenn EL auch
On vorübergehend auf irrige Meinungen gekommen iſt Markus iſt
alſo wohl nuLl der materiellen Häreſie chuldig 3u halten, müßte indes



594

genauer befragt werden, nd muß jedenfalls ernſtlich angehalten werden,
die verkehrten Bücher beiſeite 3 laſſen ſowohl des Verbotes,
als auch, weil on leicht mn Wirklichkeit ſeinen Glauben
kommen könnte.

Zu Ein Prieſter, welcher von der inneren Häreſie
abſolvieren hat, bedarf dazu keiner weiteren, als der gewöhnlichen
Vollmacht.) Wenn aber der Pönitent der Exkommunikation verfiel,
bedarf der Beichtvater einer beſonderen Vollmacht, außer MN der Todes
gefahr des Pönitenten und 1I CAaSU necessitatis. wenn QAus
der Abſolutionsverweigerung eine große Gefahr des Aergerniſſes oder
der Diffamation entſtände. Im letzteren Falle bliebe dann der Pönitent
8u reineidentiae verpflichtet, ſich innerhalb eines Monates
noch den apoſtol. Stuhl odern einen Bevollmächtigten 3u wenden.

Selbſt die Biſchöfe können gemã der Ulle Apostolicae Sed
von der Häreſie mit Exkommunikation nicht abſolvieren, 181 1 fOro
cContentioso, die Sache vor das Dißzeſangericht gebracht iſt
In Deutſchland aber haben ſie die Vollmacht durch die Quinque⸗
nalien. Von der Irregularität und den anderen Kirchenſtrafen können
die Biſchöfe (und ebenſo die Ordensoberen mit quaſiepiskopaler Juris⸗
iktion für ihre Untergebenen) dispenſieren, die Häreſie geheim
blieb Nach Elbel-Bierbaum önnen eS die Oberen der Mendikanten
bezüglich ihrer Untergebenen auch bei öffentlicher Häreſie vermöge be
ſonderer Privilegien.

VI (Devotionsbeicht.) Perpetuus, ern ſehr frommer und
gewiſſenhafter Mann, iſt gewöhnt, vor jeder heiligen Kommunion an
allen Sonn⸗ und Feſttagen zu beichten. Sein Beichtvater rät ihm die
möglichſt häufige Kommunion V auch Werktagen, will aber Unter
erufung auf das Dekret der Ablaßkongregation vom Febr 1906
überhaupt nichts wiſſen von Devotionsbeichten an Werktagen, außer

Vorabend von Feiertagen. Perpetuus geht einem andern
Beichtvater. Dieſer beſtärkt ſeinen Pönitenten Im Vorſatz, nie
eine heilige Kommunion Ohne vorhergehende Beicht 3 empfangen und
eventuell ſich mit der geiſtlichen Kommunion egnügen. Welcher
von dieſen zwei Beichtvätern befolgt die rechte Praxis?

Antwort Der zweite Beichtvater hat entſchieden eine alſche
Praxis. Der erſte Beichtvater handelt recht beim Anraten der möglichſt
äufigen Kommunion, beruft ſich auch mit Recht auf das genannte

Dekret der Ablaßkongregation, Um ſeinen Pönitenten In Betreff der zur
heiligen Kommunion nicht erforderten und auch nicht immer rat⸗
ſamen Devotionsbeicht 3u beruhigen, ſollte aAber nach Möglichkeit den
Pönitenten auch an Werktagen Gelegenheit geben, ihre Beichte
verrichten, falls nicht In einem Ausnahmefall Skrupel und dgl das
Gegenteil empfehlen.

Da

ſelbe gilt auch, wenn Qus irgend einem anderen Grunde keine
Zenſur eingetreten iſt


